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Summe 

Winter-

zeitraum 

Nov - Mrz

% vom 

Minimum der 

Mittelwerte

30 KT 31 KT 31 KT 28 KT 31 KT 151 KT % Min.

30jähriges Mittel 1961 - 1990 8,0 16,0 19,0 18,0 12,0 77,0 111%

19jähriges Mittel 1991-2010 8,7 15,9 17,7 15,6 11,4 69,3 100%

10jähriges Mittel 2000-2010 7,1 15,8 19,5 17,5 12,1 72,0 104%

Winter 2009 / 2010 1,0 18,0 31,0 23,0 12,0 85,0 123%

30jähriges Mittel 1961 - 1990 1,0 6,0 9,0 6,0 2,0 24,0 129%

19jähriges Mittel 1991-2010 0,9 5,4 7,8 4,1 0,5 18,7 101%

10jähriges Mittel 2000-2010 0,0 4,9 9,3 3,7 0,7 18,6 100%

Winter 2009 / 2010 0,0 9,0 24,0 8,0 0,0 41,0 221%

Vergleich unterschiedlicher Mittelwerte 

für die Station 10384, Berlin-Tempelhof

Frosttage

davon 

Eistage

Tab. 1: Vergleich unterschiedlicher Mittelwerte für die Station 10384, Berlin-Tempelhof, Quelle 30jähriges Mittel: Vygen/Schubert/Lang, 

2008, Rdn. 213, Eigene Auswertung der Tageswerte des DWD, www.dwd.de, 26.04.2010

Behinderungen  
wegen Winterwetters? 
Die eigenen Ansprüche sachgerecht ermitteln 
 

In der Baupraxis bestehen immer wieder Unsicherheiten, welche An-
sprüche des Auftragnehmers aus witterungsbedingten Einflüssen im 
VOB-Vertrag resultieren. In diesem Beitrag wird gezeigt, welche Vo-
raussetzungen für die Berücksichtigung von Witterungseinflüssen in 
einem ansonsten ungestörten Bauablauf bestehen und wie etwaige An-
sprüche sachgerecht ermittelt werden können.  
 
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort, Dresden  

 

Regelung der VOB/B 
Der § 6 Nr. 2 Abs. 2 VOB/B lautet: „Witte-
rungseinflüsse während der Ausführungs-
zeit, mit denen bei Abgabe des Angebots 
normalerweise gerechnet werden musste, 
gelten nicht als Behinderung.“ Um festzu-
stellen, wann ein Winter als Behinderung 
gilt, kommt es somit vor allem auf die Be-
griffe „Ausführungszeit“, „Witterung“, „Wit-
terungseinflüsse“ und „normalerweise“ an.  
 
Was heißt „Ausführungszeit“?  
Es sind nur diejenigen Witterungseinflüs-
se einzukalkulieren, die während der Aus-
führungszeit erwartet werden. Dabei ist 
unklar, ob die Gesamtausführungszeit o-
der die Ausführungszeit der einzelnen 
Vorgänge im Bauablaufplan relevant ist. 
Innerhalb der Vorgaben des Auftragge-
bers (AG) kann der Auftragnehmer (AN) 
den Bauablauf unter Beachtung der ver-
traglichen Vorgaben nach eigenem Gut-

dünken frei gestalten (vgl. Kapell-
mann/Messerschmitt, § 6 VOB/B, Rdn. 1). 
Dabei wird der AN insbesondere auf einen 
kontinuierlichen Arbeitsablauf unter Be-
rücksichtigung aller technologischen, ka-
pazitativen und räumlichen Abhängigkei-
ten, aber gerade auch auf die witterungs-
bedingten Ausfallzeiten achten: Im Winter 
werden nach Möglichkeit keine witte-
rungsabhängigen Leistungen geführt. Der 
AN kann damit nur diejenigen Witterungs-
einflüsse berücksichtigen, die auf die bei 
Angebotslegung konkret im Winter liegen-
den Vorgänge einwirken können. „Ausfüh-
rungszeit“ ist also immer nur die konkrete 
jahreszeitliche Lage der einzelnen Vor-
gänge im Bauablaufplan.  
 
Was heißt „Witterung“? 
Witterung ist der durchschnittliche Cha-
rakter des Wetterablaufs eines bestimm-
ten Zeitraums, der u. a. durch die folgen-

den potenziell störenden meteorologi-
schen Kategorien definiert wird (vgl. Wet-
terlexikon des DWD, www.dwd.de):  
 
An einem Frosttag („TN“) unterschreitet 
das Minimum der Lufttemperatur 2 m über 
dem Erdboden den Gefrierpunkt, während 
an einem Eistag das Maximum der Luft-
temperatur 2 m über dem Erdboden (TX) 
unter 0°C liegt, also Dauerfrost herrscht. 
Jeder Eistag ist damit auch ein Frosttag.  
 
An Sturmtagen beträgt das Maximum der 
Windgeschwindigkeit (FX) im größten 
während auftretenden 10-Minuten-Mittel, 
der Spitzenböe, mindestens 17,2 m/s.  
 
Die Niederschlagshöhe (RR) gibt an, wie 
hoch flüssiger Niederschlag eine horizon-
tale Erdbodenfläche bedecken würde. Bei 
Starkregen müssen Niederschläge von 
mehr als 5 mm in 5 min., > 7,1 mm in 10 
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2009 2009 2010 2010 2010 Nov-Mrz

570 KT 589 KT 620 KT 565 KT 620 KT 2.964 KT

Frosttage gesamt 1991-2010 166 KT 303 KT 354 KT 314 KT 227 KT 1.364 KT

Eintrittswahrscheinlichkeit 1991-2010 29,1% 51,4% 57,1% 55,6% 36,6% 46,0%

Mittelwert pro Monat 1991-2010 8,7 KT 15,9 KT 17,7 KT 15,6 KT 11,4 KT 69,3 KT

IST-Frosttage 2009/2010 1,0 KT 18,0 KT 31,0 KT 23,0 KT 12,0 KT 85,0 KT

Ist-Wahrscheinlichkeit 2009/2010 3,3% 58,1% 100,0% 82,1% 38,7% 2,9%

Abweichung in Kalendertagen -7,7 KT 2,1 KT 13,3 KT 7,4 KT 0,6 KT 15,7 KT

Eistage gesamt 1991-2010 17 KT 103 KT 155 KT 83 KT 10 KT 368 KT

Eintrittswahrscheinlichkeit 1991-2010 3,0% 17,5% 25,0% 14,7% 1,6% 12,4%

Mittelwert pro Monat 1991-2010 0,9 KT 5,4 KT 7,8 KT 4,1 KT 0,5 KT 18,7 KT

IST-Eistage 2009/2010 0,0 KT 9,0 KT 24,0 KT 8,0 KT 0,0 KT 41,0 KT

Ist-Wahrscheinlichkeit 2009/2010 0,0% 29,0% 77,4% 28,6% 0,0% 1,4%

Abweichung in Kalendertagen -0,9 KT 3,6 KT 16,3 KT 3,9 KT -0,5 KT 22,3 KT
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Tab. 2: Vergleich der Witterungsumstände im 19jährigen Mittel mit dem Winter 2009 / 2010, Station 10384, Berlin-Tempelhof 

(Eigene Auswertung der Tageswerte des DWD, www.dwd.de, 26.04.10)

Witterungsumstände im 19jährigen Mittel der 

aktuellen Normalperiode 1991 - 2010 und 

Vergleich mit dem Winter 1991 / 2010, Station 

10384, Berlin-Tempelhof

Anzahl verfügbarer Tageswerte für den Monat

min., > 10 mm in 20 min. oder > 17,1 mm 
in 60 min. fallen.  

Neben der Kombinationen mehrerer Wit-
terungseinflüsse, z. B. rasche Wechsel 
zwischen Frost- und Tauwetter in Verbin-
dung mit Niederschlag, können auch die 
folgenden Umstände maßgeblich sein: 
• Heiße Tage (Lufttemperatur ≥ 30°C), 
• Lufttemperaturen über dem Erdboden, 
• Bauteiltemperaturen, 
• Frosteindringtiefen, 
• Bodenfeuchte, 
• Hochwasserereignisse oder  
• Technisch bedingte Grenzwerte. 
 

Was sind „Witterungseinflüsse“?  
Witterungseinflüsse sind die bewerteten 

Auswirkungen bestimmter Witterungsum-
stände – hier auf den Bauablauf.  
Zur Bestimmung der einzurechnenden 
Witterungseinflüsse ist die Definition der 
durch einen bestimmten Witterungsum-
stand hervorgerufenen Auswirkung auf ei-
nen konkreten Vorgang erforderlich. 
LANG hat diesbezüglich bereits 1988 die 
in der Tab. 3 dargestellten Minderleis-
tungskennzahlen veröffentlicht, die seit-
dem unverändert publiziert und mittlerwei-
le allgemein anerkannt werden (vgl. 
Vygen/Schubert/Lang, 2008, Rdn. 214).  

Bei entsprechender Dokumentation ab-
weichender eigener Kennzahlen durch 

den AN können jedoch auch höhere Min-
derleistungssätze für die Ermittlung von 
Produktivitätsverlusten aufgrund der tat-
sächlichen Witterungsverhältnisse heran-
gezogen werden, wenn diese bei der An-
gebotslegung konkret kalkulierten Minder-
leistungen dokumentiert sind.  
 
Was heißt „normalerweise“? 
Es ist nicht eindeutig geregelt, was unter 
dem Terminus „normalerweise“ zu verste-
hen ist, allenfalls, dass es sich dabei um 
langfristige Mittelwerte handeln soll.  
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Frosttag Eistag Frosttag Eistag Frosttag Eistag

Baustelle einrichten 0% 0% 0% 0% 4% 8%

Be- und Entladen 2% 4% 2% 4% 4% 8%

Erdarbeiten (von Hand) 0% 0% 3% 7% 8% 15%

Transportarbeiten 2% 4% 4% 6% 6% 10%

Betonarbeiten 2% 4% 5% 8% 10% 16%

Schalungsarbeiten 4% 8% 10% 18% 20% 30%

Bewehrungsarbeiten 6% 10% 12% 24% 20% 35%

Maurerarbeiten 5% 8% 8% 12% 16% 22%

Putzarbeiten 6% 10% 0% 0% 0% 0%

Malerarbeiten 6% 10% 0% 0% 0% 0%

Dachdeckerarbeiten 0% 0% 0% 0% 15% 25%

Installation 4% 6% 8% 10% 12% 15%

Fertigteilmontage 0% 0% 0% 0% 5% 10%

Tab. 3: Minderleistungskennzahlen in %  der Normalleistung (Entnommen aus 

Vygen/Schubert/Lang, 2008, Rdn. 214)

Minderleistung in %  der 

Normalleistung für

Vollschutz: Geschl. 

Halle oder Gebäude

Teilschutz: Schutz 

einzelner Bauteile

Einzelschutz: 

Arbeitsplatz im Freien

KAPELLMANN spricht sich allgemein für 
einen „längeren Bewertungszeitraum“ aus 
und befürwortet einen Referenzzeitraum 
von 10 Jahren (Kapellmann/Messer-
schmitt, § 6 VOB/B, Rdn. 26).  
LANG hingegen schlägt die Verwendung 
der so genannten Normalperiode von 30 
Jahren vor und hat für wichtige Stationen 
die entsprechenden Mittelwerte für einen 
Normalwinter zusammengestellt 
(Vygen/Schubert/Lang, 2008, Rdn. 213). 
Die letzte vollständige Normalperiode um-
fasst allerdings nur die Jahre 1961 bis 
1990, so dass aktuelle Klimaänderungen 
in diese Referenzwerte nicht einfließen. 
Da für die aktuelle Normalperiode bereits 
Werte über 19 Jahre vorliegen, können 
auch die gleitenden Mittelwerte der aktu-
ellen Normalperiode verwendet werden.  
Die Tab. 1 zeigt am Beispiel der Häufig-
keit von Frost- und Eistagen in Berlin-
Tempelhof, dass zwischen den einzelnen 
Mittelwerten zum Teil erhebliche Unter-
schiede bestehen. So wurden in den 
30 Jahren der letzten Normalperiode von 
November bis März durchschnittlich 
24 Eistage beobachtet, in der aktuellen 
Normalperiode hingegen insgesamt 
18,7 Eistage und im gleitenden Mittel der 
letzten 10 Jahre insgesamt 18,6 Eistage.  
Da unklar ist, welche Mittelwerte als Refe-
renzdaten einer Baustelle heranzuziehen 
sind, sollten bereits im Bauvertrag die für 
die Bauablaufplanung tatsächlich maß-
geblichen Mittelwerte sowie eine Refe-
renzklimastation festgelegt werden. Sollte 
eine derartige Regelung nicht möglich 
sein, wird die Verwendung des gleitenden 

Mittelwertes der derzeitigen Normalperio-
de seit 1991 vorgeschlagen, auf den sich 
auch die nachfolgenden Erläuterungen 
und Berechnungen beziehen.  
 
Berücksichtigung der Soll- Witte-
rung im Angebot 
Grundlage der Berechnungen sind die 
statistisch für den Gesamtwinter, für ein-
zelne Monate oder sogar Tage ermittelba-
ren Eintrittswahrscheinlichkeiten der 
maßgeblichen Witterungsumstände. Die 
Verwendung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit eines Witterungsumstandes 
in einer bestimmten Zeitperiode ermög-
licht das Umrechnen der kalendarisch er-
fassten Wetterdaten auf Arbeitstage. Die 
Eintrittswahrscheinlichkeit wird dabei als 
Quotient z. B. aus der Anzahl der Eistage 
und der Anzahl der Kalendertage im sel-
ben Zeitraum gebildet. Die Tab. 2 zeigt 
die unterschiedlichen Eintrittswahrschein-
lichkeiten für Frost- und Eistage in den 
Wintermonaten auf Grundlage des Zeit-
raums 1991 bis 2010 in Berlin.  
 
Die Höhe der einzukalkulierenden Nor-
malwitterung sollte dann durch Multiplika-
tion der Dauern der in der Winterzeit lie-
genden Vorgänge mit den Eintrittswahr-
scheinlichkeiten störender Witterungsum-
stände sowie der Höhe erwarteter Produk-
tivitätsverluste für diese Teilleistungen er-
folgen. Dem AN wird dabei empfohlen, die 
winterbedingt erwarteten Zuschläge an-
hand der normalen Ausführungsdauern 
der im Winter liegenden Vorgänge zu er-
mitteln, unter Berücksichtigung freier Puf-

ferzeiten aufzuaddieren und in einem ei-
genen Vorgang am Ende des kritischen 
Weges unmittelbar vor dem Meilenstein 
„Gesamtfertigstellung“ (oder vor den ggf. 
vereinbarten Zwischenterminen) darzu-
stellen. Durch diese Bündelung der einzu-
rechnenden Ausfallzeiten in einem eige-
nen Vorgang am Ende des Bauablauf-
plans wird erreicht, dass Vorgänge, bei 
denen sich das eingeplante Witterungsri-
siko nicht realisiert, auch in der normalen 
Ausführungszeit realisiert werden – und 
nicht etwa in der aufgrund des einkalku-
lierten Risikozuschlags zu langen Soll-
Ausführungszeit. Diese Vorgehensweise 
hat weiterhin den Vorteil, dass im späte-
ren Termincontrolling die tatsächlichen 
Ausfalltage auf diesen Vorgang für Puf-
ferzeit angerechnet und somit die noch 
verbleibende Pufferzeiten für einzukalku-
lierende witterungsbedingte Behinderun-
gen immer aktuell kommuniziert werden 
können.  
 
Tatsächliche Witterungsumstände  
Die Ist-Wetterdaten sollten ebenso wie die 
Soll-Daten beim Deutschen Wetterdienst 
standardisiert für eine bestimmte Station 
abgerufen werden. Nur so ist sicherge-
stellt, dass sowohl die Mittelwerte als 
auch die Wetterdaten auf übereinstim-
mender Grundlage ermittelt wurden.  
Damit scheidet die Verwendung der auf 
der Baustelle erfassten Wetterdaten meist 
aus, weil die Lufttemperatur in der Regel 
nicht als Minimum für jeden Kalendertag 
erfasst wird. Ist das Thermometer zudem 
am Baucontainer angebracht, führt die 
Wärmestrahlung zu einer Verfälschung 
der Messergebnisse. In der Folge werden 
bei Eigenmessungen fast immer zu weni-
ge Frost- oder Eistage ermittelt.  
 
In der Tab. 2 werden beispielhaft die tat-
sächlichen Witterungsverhältnisse für die 
Station Berlin-Tempelhof mit dem Mittel-
wert der aktuellen Normalperiode seit 
1991 verglichen. Die der eigenen Auswer-
tung zu Grunde liegenden Tageswerte 
sind beim Deutschen Wetterdienst online 
verfügbar (www.dwd.de, Datenabruf vom 
26.04.2010, alles ohne Gewähr). Die Ta-
belle 2 zeigt in der letzten Summenspalte, 
dass von November 2009 bis März 2010 
insgesamt 41 Eistage gemessen wurden, 
während im 19jährigen Mittel in Berlin-
Tempelhof in diesem Zeitraum nur 18,7 
Eistage beobachtet wurden.  
Ermittlung der Fristverlängerung 
bei außergewöhnlicher Witterung 
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Sofern die VOB-gerecht eingerechneten 
Witterungseinflüsse auf einen ansonsten 
ungestörten Bauablauf überschritten wer-
den, erhält der AN unter den Vorausset-
zungen von § 6 Nr. 1 VOB/B Fristverlän-
gerung. Deren Ermittlung wird nachfol-
gend an einem Beispiel erläutert: Der 
Vorgang „Baustelleneinrichtung“ sollte auf 
einer Berliner Baustelle ursprünglich im 
Januar 2010 mit der Normaldauer von 10 
Arbeitstagen (AT) ausgeführt werden. Bei 
Angebotslegung musste der AN gemäß 
Tab. 2 für den Januar von einer mittleren 
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Frostta-
ges in Höhe von 57,1 % und eines Eista-
ges in Höhe von 25 % ausgehen. Im 
19jährigen Mittel ist der Vorgang wahr-
scheinlich von 5,7 Frosttagen 
(57,1 % x 10 AT) betroffen. Davon sind im 
Mittel 2,5 Tage (25 % x 10 AT) Eistage 
mit Dauerfrost unter 0°C. Aus den Kenn-
zahlen von LANG ergibt sich gemäß 
Tab. 3 bei der Baustelleneinrichtung im 
Freien (Einzelschutz) eine Minderleistung 
an Frosttagen in Höhe von 4 % (Tab. 3, 
vorletzte Spalte) und an Eistagen in Höhe 
von 8 % (letzte Spalte). Da jeder Eistag 
zugleich auch ein Frosttag ist, beträgt der 
zusätzliche Zuschlag für Eistage 4 % (4 % 
wurden bereits als Zuschlag für den Frost-
tag berücksichtigt). Der normalerweise 
einzurechnende Witterungseinfluss be-
trägt dann 0,23 Arbeitstage für Frosttage 
(10 AT x 57,1 % x 4 %) und weitere 0,1 
Arbeitstage für Eistage 
(10 AT x 25 % x 4 %). Insgesamt musste 
der AN somit auf Grundlage der Kennzah-
len von LANG für den Vorgang mindes-
tens 0,33 AT für einzurechnende Witte-
rungsverhältnisse berücksichtigen.  

 
Tatsächlich traten im Januar 2010 gemäß 
Tab. 2 jedoch 31 Frost- (100 %) und 
24 Eistage (77,4 %) auf. Aus den ur-
sprünglichen Minderleistungsfaktoren fol-
gen Witterungseinflüsse von 0,4 AT für 
Frost- (10 AT x 100 % x 4 %) und 0,31 AT 
für Eistage (10 AT x 77,4 % x 4 %). Ins-
gesamt beträgt der winterbedingte Zu-
schlag auf die Normaldauer 0,71 AT 
(0,4 AT für Frost-, 0,31 AT für Eistage).  
 
Im Ergebnis erhält der AN aufgrund der 
Überschreitung der normalerweise für den 
Januar zu erwartenden Witterungsum-
stände eine Fristverlängerung für den 
Vorgang Baustelleneinrichtung in Höhe 
von 0,38 Arbeitstagen (0,71 AT im Ist ab-
zgl. 0,33 AT im Soll). Ob sich diese Ver-
längerung der Dauer eines konkreten 
Vorgangs auf die erwartete Gesamtfertig-
stellung auswirkt, wird anhand der ur-
sprünglichen Anordnungsbeziehungen im 
Bauablaufplan beurteilt. Die Gesamtfrist-
verlängerung bestimmt sich dann aus der 
Summe der kritischen Einzelfristverlänge-
rungen aller betroffenen Vorgänge.  
 
Selbstverständlich kann der AN zusätzlich 
auch weitere Witterungsumstände und 
höhere Minderleistungskennzahlen be-
rücksichtigen. Wenn der AN z. B. bei An-
gebotslegung davon ausgegangen ist, 
dass an Eistagen für einen bestimmten 
Vorgang überhaupt keine Arbeiten durch-
geführt werden können (Minderleistung = 
100 %) und die Anzahl der Ausfalltage 
auch in seinem Bauablaufplan berücksich-
tigt hat, ist die Ausführungsdauer des 
konkret betroffenen Vorgangs für jeden 

zusätzlichen Eistag während der Ausfüh-
rungszeit zu verlängern.  
 
Die monetären Auswirkungen außerge-
wöhnlicher Witterungseinflüsse auf den 
ansonsten ungestörten Bauablauf müssen 
mangels Verschulden von den Bauver-
tragspartnern jedoch jeweils selbst getra-
gen werden (vgl. Kapell-
mann/Messerschmitt, VOB Teile A und B, 
§ 6 VOB/B, Rdn. 28).  
 
Fazit  
Prinzipiell führen witterungsbedingte Be-
hinderungen zu keinen Ansprüchen des 
Auftragnehmers. Werden jedoch die nor-
malerweise einzurechnenden Witterungs-
umstände überschritten, erhält der AN un-
ter den Voraussetzungen von § 6 Nr. 1 
VOB/B eine entsprechende Fristverlänge-
rung.  
 
Monetäre Ansprüche aus witterungsbe-
dingten Behinderungen kann der Auftrag-
nehmer jedoch nur dann erfolgreich gel-
tend machen, wenn sich aufgrund von 
Bauablaufstörungen aus der Risikosphäre 
des AG Leistungen nunmehr in eine un-
günstigere Jahreszeit verschieben und 
dadurch witterungsbedingte Behinderun-
gen auftreten, die ursprünglich nicht oder 
nur in geringerem Umfang einzurechnen 
waren.  
 
Dr.-Ing. Dipl.-Kfm. Thomas Heilfort ist 
Sachverständiger für Bauablaufstörungen 
und Lehrbeauftragter an der TU Dresden. 
Internet: www.heilfort.de  
  
 

 


